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I.  Allgemeines 
1. Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

(„AGB“) gelten für alle unsere Geschäftsbeziehungen 
mit unseren Kunden (im Folgenden auch: 
„Auftraggeber“). Die AGB gelten nur, wenn der 
Auftraggeber Unternehmer (§ 14 BGB), eine 
juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein 
öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist. 

2.  Die AGB gelten insbesondere für Verträge über den 
Verkauf und/oder die Lieferung beweglicher Sachen 
(im Folgenden auch: „Ware“), ohne Rücksicht darauf, 
ob wir die Ware selbst herstellen oder bei Zulieferern 
einkaufen (§§ 433, 651 BGB). Die AGB gelten in ihrer 
jeweiligen Fassung als Rahmenvereinbarung auch für 
künftige Verträge über den Verkauf und/oder die 
Lieferung beweglicher Sachen mit demselben 
Auftraggeber, ohne dass wir in jedem Einzelfall wieder 
auf sie hinweisen müssten. 

3.  Unsere AGB gelten ausschließlich. Abweichende, 
entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine 
Geschäftsbedingungen des Auftraggebers werden nur 
dann und insoweit Vertragsbestandteil, als wir ihrer 
Geltung ausdrücklich zugestimmt haben. Dieses 
Zustimmungserfordernis gilt in jedem Fall, 
beispielsweise auch dann, wenn wir in Kenntnis der 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Auftraggebers 
die Lieferung an ihn vorbehaltlos ausführen. 

4.  Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen 
mit dem Auftraggeber (einschließlich Nebenabreden, 
Ergänzungen und Änderungen) haben in jedem Fall 
Vorrang vor diesen AGB. Für den Inhalt derartiger 
Vereinbarungen ist ein schriftlicher Vertrag bzw. 
unsere schriftliche Bestätigung maßgebend. 

II. Aufträge, Vertragsschluss 
1. Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. 

Dies gilt auch, wenn wir dem Auftraggeber Kataloge, 
technische Dokumentationen, sonstige 
Produktbeschreibungen – auch in elektronischer Form 
– überlassen haben, an denen wir uns sämtliche 
Eigentums- und Urheberrechte vorbehalten. 

2. Mit der Bestellung einer Ware erklärt der Auftraggeber 
verbindlich, die bestellte Ware erwerben zu wollen. 
Sämtliche Bestellungen, auch mündliche, 
fernmündliche und Bestellungen auf elektronischem 
Wege, sind von uns erst angenommen, wenn und 
soweit wir sie schriftlich oder in Textform gemäß  
§ 126b BGB bestätigen oder ihnen durch Übersendung 
der Ware und der Rechnung entsprechen. Bestellt der 
Auftraggeber die Ware auf elektronischem Wege, 
werden wir den Zugang der Bestellung unverzüglich 
bestätigen. Die Zugangsbestätigung stellt noch keine 
verbindliche Annahme der Bestellung dar. Die 
Zugangsbestätigung kann mit der Annahmeerklärung 
verbunden werden. 

3.  Unsere Auftragsbestätigung ist maßgebend für 
Vertragsinhalt und Liefer-/Leistungsumfang. 

4. Der Auftraggeber hat gewerbliche Dritte, an die er die 
gelieferten Elektro- und Elektronikgeräte weitergibt, 
vertraglich dazu zu verpflichten, diese nach 
Nutzungsbeendigung auf deren Kosten nach den 
gesetzlichen Vorschriften ordnungsgemäß zu 
entsorgen und für den Fall der erneuten Weitergabe 
eine entsprechende Weiterverpflichtung aufzuerlegen. 

5. Unterlässt es der Auftraggeber, Dritte, an die er die 
gelieferten Elektro- und Elektronikgeräte weitergibt, 
vertraglich zur Übernahme der Entsorgungspflicht und 
zur Weiterverpflichtung zu verpflichten, so ist der 
Auftraggeber verpflichtet, die gelieferte Ware nach 
Nutzungsbeendigung auf seine Kosten 
zurückzunehmen und nach den gesetzlichen 
Vorschriften ordnungsgemäß zu entsorgen. 

III. Lieferung 
1.  Die Lieferfrist wird individuell vereinbart bzw. von uns 

bei der Annahme der Bestellung angegeben.  
2.  Die Lieferung erfolgt ab Werk oder Verkaufs- bzw. 

Lagerraum, wo auch der Erfüllungsort ist. Auf 
Verlangen und Kosten des Auftraggebers wird die 
Ware auch an einen anderen Bestimmungsort versandt 
(Versendungskauf). Soweit nicht etwas anderes 
bestimmt ist, sind wir berechtigt, die Art der 

Versendung (insbesondere Transportunternehmen, 
Versandweg, Verpackung) selbst zu bestimmen. 

3.  Kommt der Auftraggeber in Annahmeverzug, 
unterlässt er eine Mitwirkungshandlung oder verzögert 
sich unsere Lieferung aus anderen, vom Auftraggeber 
zu vertretenden Gründen, so sind wir berechtigt, 
Ersatz des hieraus entstehenden Schadens 
einschließlich Mehraufwendungen (z.B. Lagerkosten) 
zu verlangen. 

IV. Preise 
1. Sofern im Einzelfall nichts anderes vereinbart ist, 

gelten unsere jeweils zum Zeitpunkt des 
Vertragsschlusses aktuellen Preise, und zwar ab Werk 
oder Verkaufs-bzw. Lagerraum zzgl. gesetzlicher 
Umsatzsteuer. Sie schließen Verpackung, Porto, 
Versicherungskosten, Fracht und die zum Zeitpunkt 
der Lieferung gültige Umsatzsteuer nicht ein. 

2. Wir behalten uns auch in jedem Fall das Recht vor, 
unsere Preise angemessen zu ändern, wenn nach 
Abschluss des Vertrages Kostensenkungen oder 
Kostenerhöhungen, insbesondere aufgrund von 
Tarifabschlüssen oder Materialpreissteigerungen 
eintreten. Diese werden wir dem Auftraggeber auf 
Verlangen nachweisen. 

3.   Aufrechnungsrechte stehen dem Auftraggeber nur zu, 
wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, 
unbestritten oder von uns anerkannt sind. Außerdem 
ist er zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts 
insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem 
gleichen Vertragsverhältnis beruht. 

V.  Lieferfrist 
1. Unsere Leistungs-/Lieferfristen beginnen mit dem 

Datum der Auftragsbestätigung und setzen den 
rechtzeitigen Eingang sämtlicher vom Auftraggeber zu 
liefernden Unterlagen, erforderlichen Genehmigungen, 
Freigaben, die Einhaltung der vereinbarten 
Zahlungsbedingungen und sonstiger sich aus dem 
Vertragsverhältnis stammender Verpflichtungen 
voraus.  

2.  Wir sind zu Teillieferungen in zumutbarem Umfang 
berechtigt. Sie gelten als selbständige Leistungen. 
Zumutbar ist die Teillieferung dann, wenn sie für den 
Auftraggeber im Rahmen des vertraglichen 
Bestimmungszwecks verwendbar ist, die Lieferung der 
restlichen bestellten Ware sichergestellt ist und dem 
Auftraggeber hierdurch kein erheblicher Mehraufwand 
oder zusätzliche Kosten entstehen (es sei denn, wir 
erklären uns zur Übernahme dieser Kosten bereit).  

3.  Wir haften nicht für Unmöglichkeit der Lieferung oder 
für Lieferverzögerungen, soweit diese durch höhere 
Gewalt oder sonstige, zum Zeitpunkt des 
Vertragsabschlusses nicht vorhersehbare Ereignisse 
(z.B. Betriebsstörungen aller Art, Schwierigkeiten in 
der Material- oder Energiebeschaffung, 
Transportverzögerungen, Streiks, rechtmäßige 
Aussperrungen, Mangel an Arbeitskräften, Energie 
oder Rohstoffen, Schwierigkeiten bei der Beschaffung 
von notwendigen behördlichen Genehmigungen, 
behördliche Maßnahmen oder die Nichtverfügbarkeit 
der Leistung) verursacht worden sind, die wir nicht zu 
vertreten haben. Wir werden den Auftraggeber 
unverzüglich über das Vorliegen solcher Ereignisse 
informieren. Als Fall der Nichtverfügbarkeit der 
Leistung in diesem Sinne gilt insbesondere die nicht 
rechtzeitige Selbstbelieferung durch unseren Zulieferer, 
wenn wir ein kongruentes Deckungsgeschäft 
abgeschlossen haben. Sofern solche Ereignisse uns die 
Lieferung oder Leistung wesentlich erschweren oder 
unmöglich machen und die Behinderung nicht nur von 
vorübergehender Dauer ist, sind wir zum Rücktritt 
vom Vertrag berechtigt. Eine bereits erbrachte 
Gegenleistung des Auftraggebers werden wir 
unverzüglich erstatten. Bei Hindernissen 
vorübergehender Dauer verlängern sich die Liefer- 
oder Leistungsfristen oder verschieben sich die Liefer- 
oder Leistungstermine um den Zeitraum der 
Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlauffrist. 
Soweit dem Auftraggeber infolge der Verzögerung die 
Abnahme der Lieferung oder Leistung nicht zuzumuten 
ist, kann er durch unverzügliche schriftliche Erklärung 
vom Vertrag zurücktreten.  
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Vl. Gefahrtragung 
1. Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der 

zufälligen Verschlechterung der Ware geht spätestens 
mit der Übergabe auf den Auftraggeber über. Beim 
Versendungskauf geht jedoch die Gefahr des zufälligen 
Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der 
Ware sowie die Verzögerungsgefahr bereits mit 
Auslieferung der Ware an den Spediteur, den 
Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der 
Versendung bestimmten Person oder Anstalt über.  

2. Der Übergabe steht es gleich, wenn der Auftraggeber 
im Verzug der Annahme ist. 

3. Die Ware wird von uns nur auf Verlangen des 
Auftraggebers gegen Berechnung der Kosten 
versichert. 

VII. Zahlungen 
1. Der Kaufpreis ist fällig und zu zahlen innerhalb von 30 

Tagen ab Rechnungsstellung und Lieferung der Ware.  
Maßgeblich ist der Eingang des Rechnungsbetrages auf 
unseren Konten. Nach Ablauf dieser Frist kommt der 
Auftraggeber in Zahlungsverzug. 

2. Bei Eingang des Rechnungsbetrages innerhalb von 
zehn Tagen ab Rechnungsdatum gewähren wir 2 % 
Skonto. Die Gewährung von Skonto ist davon 
abhängig, dass alle früheren Rechnungen beglichen 
sind. 

3.  Der Kaufpreis ist während des Verzugs zum jeweils 
geltenden gesetzlichen Verzugszinssatz zu verzinsen. 
Wir behalten uns die Geltendmachung eines 
weitergehenden Verzugsschadens vor. Gegenüber 
Kaufleuten bleibt unser Anspruch auf den 
kaufmännischen Fälligkeitszins (§ 353 HGB) unberührt. 

4. Wir behalten uns vor, Forderungen aus Rechnungen 
an Dritte abzutreten. 

VIII. Zahlungsverzug 
1. Ist der Auftraggeber mit einer Zahlung im Verzug oder 

hat er nach Vertragsschluss seine Zahlungen 
eingestellt oder treten Tatsachen ein, die einer 
Zahlungseinstellung gleich zu erachten sind, so sind 
wir vorbehaltlich unserer sonstigen Rechte befugt, 
Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistungen zu 
verlangen. 

2. Weitergehende Rechte bleiben hiervon unberührt. 
IX. Eigentumsvorbehalt 
1. Bis zur vollständigen Bezahlung aller unserer 

gegenwärtigen und künftigen Forderungen aus dem 
Kaufvertrag und einer laufenden Geschäftsbeziehung 
behalten wir uns das Eigentum an den verkauften 
Waren vor.   

2. Die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren 
dürfen vor vollständiger Bezahlung der gesicherten 
Forderungen weder an Dritte verpfändet, noch zur 
Sicherheit übereignet werden. Der Auftraggeber hat 
uns unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn 
und soweit Zugriffe Dritter auf die uns gehörenden 
Waren erfolgen. 

3. Bei vertragswidrigem Verhalten des Auftraggebers, 
insbesondere bei Nichtzahlung des fälligen Kaufpreises, 
sind wir berechtigt, nach den gesetzlichen Vorschriften 
vom Vertrag zurückzutreten oder/und die Ware auf 
Grund des Eigentumsvorbehalts heraus zu verlangen. 
Das Herausgabeverlangen beinhaltet nicht zugleich die 
Erklärung des Rücktritts; wir sind vielmehr berechtigt, 
lediglich die Ware heraus zu verlangen und uns den 
Rücktritt vorzubehalten. Zahlt der Auftraggeber den 
fälligen Kaufpreis nicht, dürfen wir diese Rechte nur 
geltend machen, wenn wir dem Auftraggeber zuvor 
erfolglos eine angemessene Frist zur Zahlung gesetzt 
haben oder eine derartige Fristsetzung nach den 
gesetzlichen Vorschriften entbehrlich ist.  

4. Der Auftraggeber ist befugt, die unter 
Eigentumsvorbehalt stehenden Waren im 
ordnungsgemäßen Geschäftsgang weiter zu veräußern 
und/oder zu verarbeiten. In diesem Fall gelten 
ergänzend die nachfolgenden Bestimmungen: (a) Der 
Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auf die durch 
Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung unserer 
Waren entstehenden Erzeugnisse zu deren vollem 
Wert, wobei wir als Hersteller gelten. Bleibt bei einer 
Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung mit 
Waren Dritter deren Eigentumsrecht bestehen, so 
erwerben wir Miteigentum im Verhältnis der 
Rechnungswerte der verarbeiteten, vermischten oder 

verbundenen Waren. Im Übrigen gilt für das 
entstehende Erzeugnis das Gleiche wie für die unter 
Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware; (b) die aus dem 
Weiterverkauf der Ware oder des Erzeugnisses 
entstehenden Forderungen gegen Dritte tritt der 
Auftraggeber schon jetzt insgesamt bzw. in Höhe 
unseres etwaigen Miteigentumsanteils gemäß 
vorstehendem Absatz zur Sicherheit an uns ab. Wir 
nehmen die Abtretung an. Die in Ziffer 2 genannten 
Pflichten des Auftraggebers gelten auch in Ansehung 
der abgetretenen Forderungen; (c) zur Einziehung der 
Forderung bleibt der Auftraggeber neben uns 
ermächtigt. Wir verpflichten uns, die Forderung nicht 
einzuziehen, solange der Auftraggeber seinen 
Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber nachkommt, 
nicht in Zahlungsverzug gerät, kein Antrag auf 
Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist und 
kein sonstiger Mangel seiner Leistungsfähigkeit 
vorliegt. Ist dies aber der Fall, so können wir 
verlangen, dass der Auftraggeber uns die 
abgetretenen Forderungen und deren Schuldner 
bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben 
macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und 
den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt. 
(d) Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherheiten 
unsere Forderungen um mehr als 10%, werden wir auf 
Verlangen des Auftraggebers Sicherheiten nach 
unserer Wahl freigeben. 

 5. Das Eigentumsrecht hat auch Gültigkeit dem Spediteur 
gegenüber, dem die Waren auf Antrag des 
Auftraggebers oder auf unser Verlangen hin übergeben 
werden. 

6. Die unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware ist 
sachgemäß zu behandeln und vom Auftraggeber auf 
seine Kosten gegen Feuer, Einbruchsdiebstahl und 
Wasserschäden zu versichern. In Schadensfällen 
entstehende Versicherungsansprüche sind an uns 
abzutreten.   

X.  Mängelgewährleistung 
1. Die Mängelansprüche des Auftraggebers setzen voraus, 

dass er seinen gesetzlichen Untersuchungs- und 
Rügepflichten (§§ 377, 381 HGB) nachgekommen ist. 
Zeigt sich bei der Untersuchung oder später ein 
Mangel, so ist uns hiervon unverzüglich schriftlich 
Anzeige zu machen. Als unverzüglich gilt die Anzeige, 
wenn sie innerhalb von zwei Wochen erfolgt, wobei zur 
Fristwahrung die rechtzeitige Absendung der Anzeige 
genügt. Unabhängig von dieser Untersuchungs- und 
Rügepflicht hat der Auftraggeber offensichtliche 
Mängel (einschließlich Falsch- und Minderlieferung) 
innerhalb von zwei Wochen ab Lieferung schriftlich 
anzuzeigen, wobei auch hier zur Fristwahrung die 
rechtzeitige Absendung der Anzeige genügt. Versäumt 
der Auftraggeber die ordnungsgemäße Untersuchung 
und/oder Mängelanzeige, ist unsere Haftung für den 
nicht angezeigten Mangel ausgeschlossen. 

2.  Grundlage unserer Mängelhaftung ist vor allem die 
über die Beschaffenheit der Ware getroffene 
Vereinbarung. Als Vereinbarung über die 
Beschaffenheit der Ware gelten die als solche 
bezeichneten Produktbeschreibungen (auch des 
Herstellers), die dem Auftraggeber vor seiner 
Bestellung überlassen oder in gleicher Weise wie diese 
AGB in den Vertrag einbezogen wurden. Soweit die 
Beschaffenheit nicht vereinbart wurde, ist nach der 
gesetzlichen Regelung zu beurteilen, ob ein Mangel 
vorliegt oder nicht. Für öffentliche Äußerungen des 
Herstellers oder sonstiger Dritter (z.B. Werbeaussagen) 
übernehmen wir jedoch keine Haftung. 

3.  Ist die gelieferte Sache mangelhaft, können wir 
zunächst wählen, ob wir Nacherfüllung durch 
Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder durch 
Lieferung einer mangelfreien Sache (Ersatzlieferung) 
leisten. Unser Recht, die gewählte Art der 
Nacherfüllung unter den gesetzlichen Voraussetzungen 
zu verweigern, bleibt unberührt.  

4. Wir sind berechtigt, die geschuldete Nacherfüllung 
davon abhängig zu machen, dass der Auftraggeber 
den fälligen Kaufpreis bezahlt. Der Auftraggeber ist 
jedoch berechtigt, einen im Verhältnis zum Mangel 
angemessenen Teil des Kaufpreises zurückzubehalten.  

5.  Der Auftraggeber hat uns die zur geschuldeten 
Nacherfüllung erforderliche Zeit und Gelegenheit zu 
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geben, insbesondere die beanstandete Ware zu 
Prüfungszwecken zu übergeben. Im Falle der 
Ersatzlieferung hat uns der Auftraggeber die 
mangelhafte Sache nach den gesetzlichen Vorschriften 
zurückzugeben.  

6.  Die zum Zweck der Prüfung und Nacherfüllung 
erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, 
Wege-, Arbeits- und Materialkosten, tragen wir, wenn 
tatsächlich ein Mangel vorliegt. Stellt sich jedoch ein 
Mangelbeseitigungsverlangen des Auftraggebers als 
unberechtigt heraus, können wir die hieraus 
entstandenen Kosten vom Auftraggeber ersetzt 
verlangen.  

7.  In dringenden Fällen, z.B. bei Gefährdung der 
Betriebssicherheit oder zur Abwehr 
unverhältnismäßiger Schäden, hat der Auftraggeber 
das Recht, den Mangel selbst zu beseitigen und von 
uns Ersatz der hierzu objektiv erforderlichen 
Aufwendungen zu verlangen. Von einer derartigen 
Selbstvornahme sind wir unverzüglich, nach 
Möglichkeit vorher, zu benachrichtigen. Das 
Selbstvornahmerecht besteht nicht, wenn wir 
berechtigt wären, eine entsprechende Nacherfüllung 
nach den gesetzlichen Vorschriften zu verweigern. 

8.  Wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist oder eine 
für die Nacherfüllung vom Auftraggeber zu setzende 
angemessene Frist erfolglos abgelaufen oder nach den 
gesetzlichen Vorschriften entbehrlich ist, kann der 
Auftraggeber vom Kaufvertrag zurücktreten oder den 
Kaufpreis mindern. Bei einem unerheblichen Mangel 
besteht jedoch kein Rücktrittsrecht. 

9. Ansprüche des Auftraggebers auf Schadensersatz bzw. 
Ersatz vergeblicher Aufwendungen bestehen nur nach 
Maßgabe von Abschnitt XI. und sind im Übrigen 
ausgeschlossen. 

10. Untersuchung, Nachbesserung oder sonstige 
Bemühungen unsererseits, trotz verspäteter Rüge, 
bedeuten nicht Verzicht auf den Verspätungseinwand. 
Entsprechendes gilt bei nicht formgerechter oder 
unvollständiger Rüge. 

11. Die Gewährleistungshaftung gilt nicht für normale 
Abnutzung, ferner insbesondere nicht für Mängel oder 
Schäden, die nach Gefahrübergang dadurch 
verursacht sind, dass die Ware vom Auftraggeber 
fehlerhaft oder nachlässig behandelt wurde, 
Wartungsanweisungen, Anwendungs-, 
Lagervorschriften oder gesetzliche Bestimmungen 
nicht befolgt wurden oder von Personen, die wir dazu 
nicht autorisiert hatten, Eingriffe oder Veränderungen 
an Produkten vorgenommen wurden, Teile 
ausgewechselt oder verbraucht, Materialien verwendet 
wurden, die nicht den Originalspezifikationen 
entsprechen. 

12. Garantien im Rechtssinne erhält der Auftraggeber 
durch uns nicht. Herstellergarantien bleiben hiervon 
unberührt. 

13. Für alle nicht durch uns hergestellten Erzeugnisse wird 
eine Mängelhaftung nicht übernommen. Wir erklären 
uns jedoch bereit, eigene Ansprüche gegen den 
Hersteller oder unseren Lieferanten an den 
Auftraggeber abzutreten. Auf Verlangen werden wir 
jederzeit dem Auftraggeber unsere Ansprüche 
gegenüber dem Hersteller oder unseren Lieferanten 
offen legen. Unsere Gewährleistungspflichten bestehen 
jedoch fort, wenn die Gewährleistungsansprüche 
gegen den Hersteller oder Lieferanten dem Umfang 
nach nicht den in diesen AGB übernommenen 
Gewährleistungsverpflichtungen entsprechen. 

 14. Eine Rücksendung von beanstandeten Waren ist nur 
mit unserem Einverständnis zulässig. Im 
Geschäftsverkehr mit Kaufleuten und juristischen 
Personen des öffentlichen Rechts sind die Frachtkosten 
vom Auftraggeber vorzulegen. Eine Erstattung findet 
nur im Falle einer berechtigten Mängelrüge statt. 

15. Hinsichtlich unserer, dem natürlichen Verfall 
ausgesetzten Produkte (als solche mit Verfalldatum 
gekennzeichnet) kann eine Gewährleistung nur im 
Rahmen ihrer technisch bedingten Lebensdauer 
gewährt werden. 

 XI. Haftungsbeschränkungen 
1. Der Auftraggeber verpflichtet sich, alle einschlägigen 

Regeln betreffend Behandlung und Lagerung der Ware, 
sowie alle Sicherheits- und sonstigen gesetzlichen 

Vorschriften und die Bestimmung über Kennzeichnung, 
Verfallzeit und Werbung einzuhalten. Die Ware darf 
nur in Originalpackungen mit Originalaufdruck und 
Originalpackungsbeilage weitergegeben werden. 

2. Wir haften uneingeschränkt nur für Vorsatz und grobe 
Fahrlässigkeit (auch unserer gesetzlichen Vertreter 
und Erfüllungsgehilfen) sowie für Schäden aus der 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit, die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung 
unsererseits oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen 
Pflichtverletzung unserer gesetzlichen Vertreter oder 
Erfüllungsgehilfen beruhen. Ebenso uneingeschränkt 
haften wir bei der Abgabe von Garantien und 
Zusicherungen, falls gerade ein davon umfasster 
Mangel unsere Haftung auslöst. Keine Beschränkung 
besteht auch bei der Haftung aus 
Gefährdungstatbeständen (insbesondere nach dem 
Produkthaftungs- und dem Arzneimittelgesetz). Eine 
etwaige Haftung nach den Grundsätzen des Rückgriffs 
des Unternehmers nach den §§ 478 f. BGB bleibt 
unberührt.  

3. Bei der sonstigen schuldhaften Verletzung wesentlicher 
Vertragspflichten (Kardinalpflichten) ist unsere 
verbleibende Haftung auf den vertragstypischen 
vorhersehbaren Schaden begrenzt.  

4.  Im Übrigen ist die Haftung – gleich aus welchem 
Rechtsgrund (insbesondere Ansprüche aus der 
Verletzung von vertraglichen Haupt- und 
Nebenpflichten, unerlaubter Handlung sowie sonstiger 
deliktischer Haftung) – ausgeschlossen. Gleiches 
(Ausschlüsse, Begrenzung und Ausnahmen davon) gilt 
für Ansprüche aus Verschulden bei Vertragsschluss. 

5.  Für den Fall des Aufwendungsersatzes (mit Ausnahme 
desjenigen nach §§ 439 II, 635 II BGB) gilt dieser 
Abschnitt XI. entsprechend.  

6. Ein Ausschluss oder eine Begrenzung unserer Haftung 
wirkt auch für unsere gesetzlichen Vertreter und 
Erfüllungsgehilfen. 

7. Kardinalpflichten sind wesentliche Vertragspflichten, 
also solche Pflichten, die dem Vertrag sein Gepräge 
geben und auf die der Vertragspartner vertrauen darf; 
es handelt sich damit um die wesentlichen Rechte und 
Pflichten, die die Voraussetzungen für die 
Vertragserfüllung schaffen und für die Erreichung des 
Vertragszwecks unentbehrlich sind.  

XII. Rückruf 
1. Wir können Ware zurückrufen oder Auslieferungen 

stornieren, falls dies zur Untersuchung auf vermutete 
Fabrikationsfehler oder dergleichen, bei Mängeln zur 
Vermeidung von Schäden o.ä. erforderlich sein sollte. 

2. Der Auftraggeber ist verpflichtet, die Ware auf einen 
solchen Rückruf hin unverzüglich herauszugeben oder 
uns über den Verbleib der Ware zu informieren. 

3. Soweit möglich, liefern wir Ersatz oder erstatten dem 
Auftraggeber den Kaufpreis zurück. 

4. Ansprüche nach dem Abschnitt X bleiben unberührt. 
XIII. Verjährung 
1. Abweichend von § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB beträgt die 

allgemeine Verjährungsfrist  für Ansprüche aus Sach- 
und Rechtsmängeln ein Jahr ab Ablieferung.  

2. Unberührt bleiben gesetzliche Sonderregelungen für 
dingliche Herausgabeansprüche Dritter (§ 438 Abs. 1 
Nr. 1 BGB), bei Arglist des Verkäufers (§ 438 Abs. 3 
BGB) und für Ansprüche im Lieferantenregress bei 
Endlieferung an einen Verbraucher (§ 479 BGB). 

3. Die vorstehenden Verjährungsfristen des Kaufrechts 
gelten auch für vertragliche und außervertragliche 
Schadensersatzansprüche des Auftraggebers, die auf 
einem Mangel der Ware beruhen, es sei denn die 
Anwendung der regelmäßigen gesetzlichen Verjährung 
(§§ 195, 199 BGB) würde im Einzelfall zu einer 
kürzeren Verjährung führen. Die Verjährungsfristen 
des Produkthaftungsgesetzes bleiben in jedem Fall 
unberührt. Ansonsten gelten für 
Schadensersatzansprüche des Auftraggebers gemäß 
Abschnitt XI. ausschließlich die gesetzlichen 
Verjährungsfristen.  
 

XIV. Teilunwirksamkeit und Abtretbarkeit 
1. Sind oder werden einzelne Bestimmungen des 

Vertrages mit dem Auftraggeber einschließlich dieser 
AGB ganz oder teilweise unwirksam, so wird hierdurch 
die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. 
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Unwirksame Teile sind so zu ersetzen, dass der 
ursprüngliche Zweck soweit wie möglich erhalten 
bleibt. Einigen sich die Vertragspartner nicht, so gelten 
die §§ 315, 316 BGB. 

2. Der Auftraggeber ist nicht berechtigt, ohne unsere 
vorherige schriftliche Zustimmung, den Vertrag oder 
Rechte aus dem Vertrag an Dritte abzutreten. § 354a 
GB bleibt unberührt.  

XV. Gerichtsstand und Erfüllungsort 
1. Ausschließlicher Gerichtsstand und Erfüllungsort für 

alle unsere Geschäftsbeziehungen mit Kaufleuten, 
juristischen Personen/Sondervermögen des 
öffentlichen Rechtes sowie mit Personen, die ihren Sitz 
im Ausland haben, ist München, in erster Instanz das 
Landgericht München I, nach unserer Wahl auch der 
Sitz des Auftraggebers. Voraussetzungen und 
Wirkungen des Eigentumsvorbehalts gemäß Abschnitt 
IX. unterliegen hingegen dem Recht am jeweiligen 
Lageort der Sache, soweit danach die getroffene 
Rechtswahl zugunsten des deutschen Rechts 
unzulässig oder unwirksam ist.  

2. Für die Rechtsbeziehungen zu uns, auch für das 
Zustandekommen von Verträgen, gilt deutsches Recht. 
Die Anwendung des deutschen internationalen 
Privatrechts sowie des UN-Kaufrechts ist 
ausgeschlossen. 
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